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(2) Die Verbote des.Absatzes 1 Nummern 4.6, 6.1 und 7 gelten 
nicht im Rahmen der Wassergewi nnung und -ableitung des 
Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese 
Verordnung geschützt ist. 

§4 
Ausnahmen 

(1) Das Landratsamt Forchheim kann von den Verboten des § 3 
Ausnahmen zulassen, wenn 

1. das Wohl der Allgemeinheit die Ausnahmen erfordert oder 

2. das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen 
würde und das Gemeinwohl der Ausnahme nicht entgegen
steht. 

(2) Die Ausnahme ist widerruflich; sie kann mit Bedingungen 
und Auflagen verbunden werden und bedarf der Schriftform. 

(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Forchheim vom 
Grundstückseigentümer verJagen, daß der frühere Zustand 
wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, 
insbesondere der Schutz der Wasserversorgung, erfordert. 

§ 5 
Beseitigung und Änderung bestehend~r Einrichtungen 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grund
stücke.'! innerhalb des Schutzgebietes haben die Beseitigung 
oder Anderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, 
Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote des 
§ 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamtes Forchheim zu 
dulden, sofern sie nicht schon nach anderen Vorschriften ver
pflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern. 

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach den §§ 19 Abs. 3, 20 
WHG und Art. 74 BayWG Entschädigung zu leisten. 

§6 
Kennzeichnung des Schutzgebietes 

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken 
innerhalb des Schutzgebietes haben zu dulden, daß die Grenzen 
des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch Aufstellen 
oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 

§7 
Kontrollmaßnahmen 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grund
stücken innerhalb des Schutzgebie tes haben Probenahmen 
von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln 
und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landrats
amtes Forchheim und durch Personal des Wasserversor
gungsunternehmens zur Kontrolle der Einhaltung der Vor
schriften dieser Verordnung zu dulden. 

(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und 
Wasserproben und die hierzu notwendigen Verrichtungen auf 
den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte 
des Landratsamtes Forchheim und durch Personal des Was
serversorgungsunternehmens zu dulden. 

§ 8 
Entschädigung und Ausgleich 

(1) Soweit diese Verordnung oder eine aufgrunddieser Verord
nung ergehende Anordnung eine Enteignung darstellt, ist 
über die Fälle des§ 5 hinaus nach den§§ 19 Abs. 3, 20 WHG 
und Art. 74 BayWG E ntschädigung zu leisten. 

(2) Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verord
nung ergehende Anordnung die ordnungsgemäße land- oder 
forstwirtschaftli che Nutzung beschränken, ist für die dadurch 

verursachten Nachteile ein angemessener Ausgleich gemäß § 
19 Abs. 4 WHG und Art. 74 Abs. 6 BayWG zu leisten. 

§9 
Ordnungswidrigkeiten 

Nach § 41 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 WHG kann mit Geldbuße bis zu 
100 000,- Deutsche Mark belegt werden, wer vorsätzli ch oder 
fahrlässig 

1. einem Verbote nach § 3 Abs. 1 zuwiderhandelt, 

2. eine nach §. 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vor
nimmt, ohne die mit der Ausnahme verbundenen Bedingungen 
oder Auflagen zu befolgen, 

3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 7 nicht dul
det. 

§ 10 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Forchheim in Kraft. 

Forchheim, den 22. Juli 1996 

gez. Glauber, Landrat 

Anlage 2 
Maßgaben zu § 3 Abs. 1 Nrn. 1 und 4 

1. Freilandtierhaltung liegt vor, wenn die Tiere über längere 
Zeiträume (ganzjährig oder saisonal) ständig, d.h. Tag und 
Nacht, auf einer bestimmten Freilandfläche gehalten werden. 

2. Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, 
forstwirtschaftliche oder erwerbsgärtnerische Nutzungen: 

- Weinbau 
-Obstbau, ausgenommen Streuobst 
- Hopfenanbau 
- Tabakanbau 
- Gemüseanbau 
-Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 

3. Als Dauergrünland gelten Flächen, die nach ihren Standort
bedingungen nur für Grünlandnutzung geeignet sind. 

2. 
4/44 - 173/96 

Verordnung 
über den geschützten Landschaftsbestandteil 

"Brünnleinsäcker" in der Gemarkung Streitberg, 
Markt Wiesenttal, Landkreis Forchheim 

Vom 26. Juli 1996 · 

Aufgrund von Art. 12 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit Art. 9 A bs. 
4, Art. 45 Abs. 1 Nr. 4, Art. 37 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 26 Abs. 1 des 
Bayerischen Naturschutzgesetzes- BayNatSchG- (BayRS 791 -
1 - U), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. April 1994 (GVBl 
S. 299), erläßt das Landratsamt Forchheim als untere Natur
schutzbehörde folgende, mit Schreiben der Regierung von Ober
franken vom 15. Juli 1996, Nr. 820 - 8632 d, genehmigte Verord
nung: 

§1 
Schutzgegenstand 

Der in der Gemarkung Streitberg, Markt Wiesenttal, westlich von 
Niederfellendorf in den F lurteilen Brünnleinsäcker und Insel 
gelegene Feuchtwald- und Feuchtwiesenbereich wird in den in 
§ 2 dieser Verordnung festgelegten Grenzen unter der Bezeich
nung "Brünnleinsäcker" als Landschaftsbestandteil nach Art. 12 
Abs. 1 BayNatSchG geschützt. 

MaximilianS
Hervorheben










